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Stadt Meerbusch 15. November 2005
Der Bürgermeister
Planen und Bauen
Az.: 4/61-26-03/274  Nt.

An die
Damen und Herren
des Ausschusses für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Beratungsvorlage

zu TOP 3.0 der Sitzung des Ausschusses für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
am 1. Dezember 2005

Bebauungsplan Nr. 274, Meerbusch-Osterath, Kornstraße/Wienenweg
3.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB
3.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

Beschlussvorschlag:

3.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB

Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stellt 
fest:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 274, Meerbusch-Osterath, Kornstraße/Wienenweg hat 
gem. § 3 (2) Baugesetzbuch vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137) in der bis 
zum 20. Juli 2004 geltenden Fassung vom 27. September 2005 bis einschließlich 
28. Oktober 2005 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

Über die eingegangenen Anregungen entscheidet der Ausschuss für Planung, 
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt nach Abwägung der privaten und 
öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander wie folgt:

1.  RA Frank Bartlog (Mandant Horst Peter u. Christel Häcki) Schreiben vom 22. März 2005
Der Anregung wurde bereits gefolgt.
Es wurde die genaue Abgrenzung zwischen dem Betrieb mit der vorhandenen Lagerfläche und 
der unbebauten Grünfläche im nördlichen Bereich des Grundstückes aufgemessen. Das 
Plangebiet wurde auf diese Grenze zurückgenommen und nur der nicht genutzte Grünbereich 
als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Der restliche südliche Bereich des Grundstückes 
liegt nun teilweise im Bebauungsplan Nr. 60, der für das Grundstück Mischgebiet festsetzt. Der 
Bereich der bereits vorhandenen Lagerfläche ist nach § 34 BauGB zu beurteilen und hat 
Bestandsschutz.

2  Rhein-Kreis Neuss Schreiben vom 02.11.2005
Den Anregungen wird teilweise gefolgt.
Landschaftspflege
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Realisierung der externen 
Ausgleichsmaßnahme dem Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt.
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Wasserwirtschaft
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III B. Die Wasserschutzzonenverordnung lässt 
nur großflächige Versickerungen zu. Hierzu gehören nach bisheriger Auffassung des 
Staatlichen Umweltamtes Krefeld keine platzsparenden Mulden-, Rigolen- oder Mulden-
Rigolen-Versickerungsanlagen, wie sie ansonsten auf den größeren Grundstücken möglich 
wären. Die Anlegung von großflächigen Versickerungsanlagen im Sinne der 
Wasserschutzzonenverordnung würde bedeuten, das die gesamten Gärten der 
Wohnbaugrundstücke entsprechend auszubilden wären. Dies ist weder städtebaulich 
hinnehmbar, noch für den einzelnen Grundstückseigentümer zumutbar. Die Regelungen der 
Wasserschutzzonenverordnung haben Vorrang vor der allgemeinen Versickerungspflicht. 
Deshalb bleibt es bei der Nicht-Festsetzung von Versickerungsanlagen.
Bezüglich der Ableitung des Niederschlagswassers von der Ostseite des Lärmschutzwalles wird 
festgehalten, das sich zwischen dem Wallfuß und den künftig angrenzenden 
Wohnbaugrundstücken eine Fläche außerhalb des Bebauungsplangebietes befindet, die als 
Versickerungsfläche mit leichtem Gefälle Richtung Norden gestaltet wird, so das eine 
Vernässung der angrenzenden Gärten ausgeschlossen wird.
Bodenschutz
Ein entsprechender Hinweis wurde bereits in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen.

3.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt beschließt den Bebauungsplan Nr. 274, Meerbusch-Osterath, 
Kornstraße/Wienenweg als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch vom 27. August 1997 
(BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) in Verbindung mit § 244 (2) Baugesetzbuch vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818) sowie in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV.NRW. S. 498).

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird begrenzt
im Norden: durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie des Wienenweges
im Osten: durch die östliche Straßenbegrenzungslinie der Kornstraße
im Süden: durch die südliche Straßenbegrenzungslinie der Kornstraße einschließlich des 

nördlichen Teilbereiches des Flurstückes 285
im Westen: durch die östliche Grenzlinie des Lärmschutzwalles
und ist in nachstehendem Übersichtsplan gekennzeichnet. 
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Gleichzeitig wird die Entwurfsbegründung - unter Hinzufügung der Abwägung der 
vorgebrachten Anregungen - als Entscheidungsbegründung gem. § 9 (8) BauGB beschlossen. 
Die Abwägung lag dem Rat der Stadt in der Fassung der Niederschrift der Sitzung des
Ausschusses für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften vom 1. Dezember 2005 vor.

Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die entgegenstehenden Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 60 außer Kraft. 

Begründung:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 274 hat einschließlich der Entwurfsbegründung vom 
27. September 2005 bis einschließlich 28. Oktober 2005 gem. § 3 Abs. 2 BauGB zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
Im Rahmen von Umlegungsverhandlungen zum Bebauungsplan ging bereits vor der 
öffentlichen Entwurfsauslegung ein Schreiben ein, das als Anregung (Anlage 1) behandelt wird.

Die Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 
26. September 2005 beteiligt. 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, ohne Anregungen vorzubringen, sind beiliegender Liste (Anlage 2) zu entnehmen.
Es wurden die als Anlage in Kopie (Anlage 3) beigefügten Anregungen vorgebracht.

Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften hat nunmehr über die 
eingegangenen Anregungen unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereinander zu entscheiden. 
Folgt der Ausschuss dem Beschlussvorschlag, kann der Entwurf dem Rat der Stadt zum 
Beschluss als Satzung empfohlen werden.

Lösung:

Die Verwaltung schlägt vor, wie im Beschlussvorschlag im Einzelnen dargestellt zu 
entscheiden.

In Vertretung:

N o w a c k 
Erster Beigeordneter

Sprecher/in im Rat zu 3.2:


